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Stellungnahme des Landesschulbeirats Berlin  

zum Entwurf der Verordnung zur Änderung der Schülerförderungs- und  

-betreuungsverordnung  

 

In der Sitzung des Landesschulbeirats Berlin am 09.04.2025 stellten Frau Mech-Borgmann und Herr 

Dr. Schöpe von der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie die Verordnung zur Änderung 

der Schülerförderungs- und -betreuungsverordnung vor. Der Landesschulbeirat bedankt sich für den 

fristgerechten Versand des Entwurfs und die Möglichkeit zur Diskussion.  

 

Ausgangspunkt für die Verordnungsüberarbeitung waren nach Aussage der Referierenden 

Nachfragen und der Wunsch nach Präzisierung der Verordnung, was der Landesschulbeirat generell 

begrüßt.  

 

Der Landesschulbeirat sieht die Einrichtung von Klassen mit dem sonderpädagogischen 

Förderschwerpunkt „Geistige Entwicklung“ oder Kleinklassen für Autismus wie in §2 formuliert dann als 

sinnvoll an, wenn eine nachhaltig von Kooperation geprägte Zusammenarbeit im Sinne der Inklusion 

mit allen am Schulleben Beteiligten bestehen bleibt und gefördert wird.  

 

Der Landesschulbeirat erachtet die Ergänzung in §2 als sinnvoll, dass die Schule zukünftig prüft, dass 

das Antragsverfahren mit dem dafür passenden Antrag für die ergänzende Förderung und Betreuung 

eingeleitet wurde, sodass Familien ggf. frühzeitig Unterstützung bekommen und eine anschlussfähige 

Betreuung stattfindet. 
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Die Ergänzungen in §19 bezüglich notwendiger Qualifikationen der Betreuerinnen und Betreuern, die 

zusätzlich zum pädagogischen Fachpersonal eingesetzt werden, waren in der Sitzung Ausgangspunkt 

einiger Nachfragen. Es wurde betont, dass Erzieherinnen und Erzieher dort nicht aufgeführt sind, da es 

sich um zusätzliches Personal zu dieser Berufsgruppe handelt. Anderseits, warum sollten nicht 

außerdem weitere zusätzliche Menschen mit Erzieherprofession eingesetzt werden? Die Referierenden 

legten dar, dass bisher lediglich ein Anforderungsprofil für die Betreuerinnen und Betreuer vorlag, 

welches nun durch die Auflistung der möglichen Qualifikationen in §19 abgelöst wurde. Bei diesem 

Prozess wurden die Änderungen der Schulrahmenverordnung berücksichtigt. 

Medizinisches Personal wurde inkludiert (siehe Punkt 1); der Landesschulbeirat empfiehlt trotzdem die 

Nennung dieser Berufsgruppe sowie der Erzieherinnen und Erzieher in einem separaten Punkt. 

Ferienzeiten sind in der Verordnung mitberücksichtigt, aber nicht extra aufgeführt. Auch für diese 

Ergänzung plädiert der Landesschulbeirat.  

 

§21 beinhaltet Konkretisierungen zu sowie eine Vereinfachung von Dokumentationspflichten der 

berufsbegleitenden Anleitung, was der Landesschulbeirat für sinnvoll erachtet. Offen bleibt jedoch, 

was als Nachweis für die Beauftragung der Fachkraft mit der berufsbegleitenden Anleitung gilt. Gibt 

es dazu eine Vorlage wie beispielsweise eine ergänzende Vereinbarung zum Arbeitsvertrag? Dies 

könnte in der Verordnung konkretisiert werden.  

 

In §24 wird das Verfahren zur Doppelnutzung von Unterrichtsräumen und Freiflächen für die 

ergänzende Förderung und Betreuung explizit geregelt. Ausgangspunkt waren laut der 

Senatsverwaltung Unklarheiten, wann Unterrichtsräume auch durch die ergänzende Betreuung und 

Förderung am Nachmittag genutzt werden dürfen. Die Nutzfläche pro Kind soll auch dann mindestens 

3m² umfassen, was der Landeschulbeirat unterstützt. Kritisch anzumerken ist, dass die 

Betriebsgenehmigung für einen solchen Raum schon dann erteilt wird, wenn allein die Raumgröße 

dem Minimum entspricht. Der Landesschulbeirat kann prinzipiell nachvollziehen, dass aus Gründen 

der Raumknappheit insbesondere an Berliner Grundschulen Unterrichtsräume auch von der 

ergänzenden Förderung und Betreuung genutzt werden müssen. Der Landesschulbeirat weist 

ausdrücklich darauf hin, dass dies Einzelfälle bleiben sollten, da sich Unterrichtsräume in den meisten 

Fällen, im Gegensatz zur Formulierung in Absatz 7, von ihrer Beschaffenheit und Einrichtung nicht 

ausreichend für die außerunterrichtliche Förderung und Betreuung eignen. Im Schnitt wird im Unterricht 

doppelt so viel Nutzfläche für die Tischausstattung benötigt wie in einem Hortraum. Im Anschluss an 

den Unterricht benötigen Kinder und Jugendliche im Vergleich dazu dann mehr Platz für Bewegung, 

Spiele, Rückzug und kreatives Gestalten. Der Landesschulbeirat hält fest, dass die Doppelnutzung kein 

gängiges Modell werden darf und schlägt aus diesem Grund eine „kann“- anstatt einer „soll“-

Formulierung vor. Weiterhin sollte es eine Priorität sein, Räume für Kinder und Jugendliche zu schaffen, 

die den Bedürfnissen stärker gerecht werden. Vorstellbar sind z.B. mit Sonnensegeln überdachte 
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Sitzplätze mit Tischen auf dem Schulgelände für die warmen Monate und beheizte, gemütlich 

eingerichtete Bauwagen für die kalten Monate oder alternativ besser ausgestattete besondere 

Unterrichtsräume, die sich unter der Berücksichtigung der Brandschutzvorgaben leicht für die Nutzung 

am Nachmittag umbauen lassen (mit Rollen ausgestattete Tische, mehr Stauraum für 

Unterrichtsmaterialien und Nachmittagsspiele, weitere Sitzgelegenheiten, Teppiche). 

 

Der Landesschulbeirat unterstützt außerdem die Stellungnahme des Paritätischen Landesverbandes 

e.V., die im Anhang beigefügt ist. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

Kai Oberbach 

Vorsitzender des Landesschulbeirates Berlin 

 

 

Anlage Stellungnahme: 










